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! Allgemeine Schreinerarbeiten

! Umbau/Renovationen/Bauführungen

! Küchenbau Um- und Neubau

! Geräteaustausch

! Glasreparaturen

! Fenster

! Möbel-Spezialanfertigungen

! Einbruchschutz

! Schliessanlagen

! Türen

! Schränke

! Parkett/Laminat/Teppich/Kork

und vieles mehr ...

Fragen Sie uns oder 

besuchen Sie unsere Ausstellung.

Schreinerei 
Hanspeter Rütschi

Mettlenbachstrasse 2a, 8617 Mönchaltorf

Tel. 044 949 20 00, Fax 044 949 20 01

Fortsetzung auf Seite 2

AZA
8820 Wädenswil

Restaurant 

Gutbürgerliche Küche 
zu fairen Preisen

Fam. Elsa und Werner
Wiederkehr-Nydegger

• Täglich 4 Menus 
• Hervorragende Weine
• Aktuell: Salatbuffet Take away

Öffnungszeiten:
Mo – Fr 07.00–23.00 Uhr
Sa 09.30–24.00 Uhr
So 10.00–18.00 Uhr 

Schaffhauserstrasse 306, 8050 Zürich-Oerlikon
(Tramhaltestelle Berninaplatz)
Tel. 044 310 68 68 www.restaurant-flair.ch

Kostenlos
Probeschlafen

WBS - das Matratzensystem
für den vollkommenen

Schlafkomfort

Industriestrasse 25, 8625 Gossau
Tel 044 935 25 46

info@wideg.ch
www.wideg.ch

PROBLEMTRIADE JUGENDJUSTIZ – JUGENDSTRAFRECHT – AUSLÄNDERKRIMINALITÄT

Dringende Verschärfung des Jugendstrafrechts
Eine Arbeitsgruppe der SVP des Kantons Zürich unter der Leitung von Nationalrätin Natalie
Rickli hat sich erneut und intensiv mit dem Thema Straf- und Jugendstrafrecht sowie 
Ausländerkriminalität auseinandergesetzt und präsentierte diese Woche ihre konkreten 
Lösungsvorschläge.
Lange wurde die Jugendkriminalität
schöngeredet; es seien Einzelfälle,
hiess es jeweils. Doch heute wird of-
fensichtlich und die Statistiken bele-
gen dies: Die Kriminalität und vor al-
lem die Brutalität der Delikte in unse-
rem Land nehmen zu. Die Täter wer-
den immer jünger. Kein Tag in den ver-
gangenen Monaten verging ohne Ge-
walt: Schlägereien, Messerstecherei-
en, Vergewaltigungen, Morde. In Bun-
desbern ignoriert man diese Entwick-
lungen. Aus dem Bundesamt für Justiz
vernehmen wir seit 2008 immer das-
selbe: «Wir sind daran, einen Bericht
zu erstellen, den wir dann vorlegen
werden. Bis dahin macht es keinen
Sinn, einzelne Anpassungen am Straf-
recht vorzunehmen». Oder: «Wir wer-
den prüfen …». Damit dürfen wir uns
nicht zufriedengeben; es besteht drin-
gender Handlungsbedarf: Wir müssen
an die Opfer denken und wir müssen
die Gesellschaft schützen.

Probleme mit dem heutigen 
Jugendstrafrecht
Das heutige Strafrecht, aber auch das
Jugendstrafrecht, ist geprägt von einer
68er-Ideologie: Man will die Täter hei-
len, therapieren, resozialisieren und
die Jugendlichen erziehen. Die Opfer
gehen vergessen. Abschreckung und
Sühne sind kein Thema. Man will an
das Gute im jugendlichen Täter glau-
ben. Man will ihn nicht aus seinem
noch jungen Leben reissen, man will
ihm eine Chance geben, man will ihm
die Zukunft nicht verbauen. Vor die-
sem Hintergrund werden heute die
meisten Urteile für jugendliche Täter
gefällt.

Dabei wäre es wichtig, Jugendliche
von Beginn an – d.h. schon bei den 
ers ten Delikten – zur Rechenschaft zu
ziehen. Die Justiz muss kriminellen
Jugendlichen aufzeigen, dass es Kon-
sequenzen hat, wenn man gegen das
Gesetz verstösst. Doch bis ein Jugend-

Abzockzürich 
6 Fotos = 90 Franken! 
 

Für «aktengebundene Fotos» in 
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mit der Digikamera geknipst, wird  
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• Als Beispiele sind die skanda-
lösen Urteile in den Fällen 
Hedingen und Stadelhofen auf-
zuführen.

• Aber auch das Urteil im Fall
Muotathal, insbesondere auch
beim zweiten Täter.

• Oder die nichtfunktionierende
Massnahme (Therapiegespräch)
im Fall der Vergewaltigung 
Seebach / brutale Schlägerei in
Bazenheid.

3. Ausländerkriminalität: Jugendge-
walt bedeutet oft Ausländerkrimi-
nalität. Die Statistiken sind zu we-
nig deutlich: Einerseits gibt es kei-
ne offizielle nationale Jugendkrimi-
nalitäts-Statistik und andererseits
besitzen viele der jugendlichen Tä-
ter mittlerweile den Schweizer
Pass. Als Beispiele können wir die
bereits erwähnten und weiteren ak-
tuellen Taten nehmen:
• Schläger von München: 

Alle drei Täter haben Migra-
tionshintergrund.

• Jugendbande Winterthur: Alle
10 Jugendlichen sind Ausländer
oder eingebürgert.

• Messerstecherei Zollikerberg:
Drei der Täter sind Schweizer,
einer Türke.

• Jugendbande St. Gallen: Alle
11 Verhafteten stammen aus Ex-
Jugoslawien.

• Täter im Fall der Vergewalti-
gung Seebach / brutale Schläge-
rei in Bazenheid: Kosovo-
Albaner

• Täter im Fall Hedingen: Einge-
bürgerter Kosovo-Albaner.

Experten (Polizisten, Leute an der
Front) gehen von einem Migrations-
hintergrund bei Jugendtätern von 70
Prozent aus. Und das bei einem Aus-
länderanteil von 21,4 Prozent. 

Die erschreckenden Zahlen zur Aus-
länderkriminalität bei Erwachsenen

möchte ich hier nicht weiter ausführen,
sondern auf die bestehenden Positions-
papiere verweisen.

Wir haben dringenden Handlungs-
bedarf im Jugendstrafrecht. Nachdem
der Nationalrat in der von der SVP ein-
berufenen Sondersession zur «Ver-
schärfung des Strafrechts» viele wich-
tige Vorstösse von uns überwiesen hat,
wurden leider auch einige das Jugend-
strafrecht betreffende Forderungen ab-
gelehnt. Nach all den schrecklichen
Taten der vergangenen Wochen, die
zudem fast alle den Kanton Zürich be-
treffen, haben wir uns in einer Arbeits-
gruppe der SVP des Kantons Zürich
nochmals intensiv mit dem Thema
auseinandergesetzt und präsentieren
heute unsere Lösungsvorschläge zur
Eindämmung der Jugendkriminalität:

Forderungen und Vorstösse 
zur Ausländerkriminalität
1. Es braucht die Ausschaffungsinitia-

tive. Wer raubt, vergewaltigt oder
tötet, soll unser Land verlassen.
Dies muss auch für Jugendliche gel-
ten.
• Die Eltern von ausländischen

jugendlichen Kriminellen sind
zur Verantwortung zu ziehen:
Wenn die Kinder kriminell sind
(schwere Delikte oder wieder-
holte kleinere Delikte), müssen
die Eltern zusammen mit den
Kindern ausgeschafft werden.

• Diese Bestimmungen sollen im
Ausführungsgesetz zur Aus-
schaffungsinitiative entspre-
chend festgehalten werden.

2. Kriminalitätsstatistik: Künftig muss
in Statistiken die Doppelbürger-
schaft ausgewiesen werden sowie
Migrationshintergrund erwähnt
werden (bspw. bis dritte Genera-
tion). Vgl. Vorstoss 08.5199 Wob-
mann.

Forderungen und Vorstösse
zum Jugendstrafrecht
1. Erwachsenenstrafrecht ab 16 Jahren

bei schweren Delikten (vgl. Motion
09.3314 Schlüer)

2. Max. Freiheitsentzug einheitlich
vier Jahre ab 14 Jahren.
Heute 1 Jahr ab 14 Jahre, 4 Jahre ab
16 Jahre.

licher heute überhaupt bei der Jugend-
anwaltschaft antraben muss, hat er oft
schon mehrere Delikte auf dem Kerb-
holz. Viele Jugendliche erhalten zuerst
einen schriftlichen Verweis. Das wirkt
nicht abschreckend. Im Gegenteil:
Darüber lachen die Jungen. Und das
fördert die Rückfälligkeit.

Nehmen Sie als Beispiel den Fall
von Bashkim Berisha, den Parkplatz-
mörder von Dübendorf. Er stammt aus
dem Kosovo. Sein Prozess beginnt
morgen vor dem Zürcher Obergericht.
Ein Interview mit dem «Tagi-Magi»
vom letzten Samstag brachte zu Tage,
dass er früh delinquiert hat. Im jugend-
lichen Alter zwischen 14 und 17 Jah-
ren sass er etwa dreissig Tage in U-
Haft. Drohungen, Körperverletzung,
Hausfriedensbruch. Später wurde er
verurteilt wegen Raub, Gewalt und
Drohung gegen Beamte usw. Am 11.
Februar 2005 erschiesst er einen Mann
auf einem Parkplatz in Dübendorf. 

Haben die ersten Strafen ab-
schreckend gewirkt? Hatten sie Konse-

quenzen? Wurden die nötigen Mass -
nahmen getroffen? Offensichtlich
nicht. Und warum wurde ein ausländi-
scher Jugendlicher, der bereits so früh
kriminell wurde, nicht des Landes ver-
wiesen?

Nun werden die Verfechter des aktu-
ellen Jugendstrafrechts und Gutmen-
schen in unserem Land sagen: Wir dür-
fen nicht alleine die Strafen, sondern
müssen auch die Massnahmen sehen.
Diese seien im Prinzip viel härter und
können den Täter bis zum vollendeten
22. Altersjahr in einer geschlossenen
Anstalt unterbringen. Dies stimmt, und
ich möchte an dieser Stelle betonen,
dass die SVP die Massnahmen im Ju-
gendstrafrecht unterstützt. ABER: Of-
fensichtlich zeigt das Jugendstrafrecht
bei frühen und kleineren Delikten kei-
ne abschreckende Wirkung. Ein
schriftlicher Verweis schreckt nicht ab
und fördert die Rückfälligkeit. Beson-
ders dann, wenn ein solcher Verweis
ohne entsprechende Probezeit erfolgt. 

Wir haben es mit drei Problemen zu
tun: 
1. Jugendjustiz: Die zuständigen In-

stanzen nutzen den Strafrahmen des
Jugendstrafrechts oftmals nicht aus.
Die SVP ruft sie dazu auf, den
Strafrahmen auszunützen. Bei den
Urteilen ist vermehrt an die Opfer
zu denken und dass sie ein Recht
auf Sühne haben. Die Justiz muss
aber auch gezwungen werden, här-
tere und konsequentere Strafen und
Massnahmen zu treffen, nämlich
durch eine Verschärfung des Ju-
gendstrafrechts, siehe Punkt 2.

2. Jugendstrafrecht: Dieses lässt zu
wenig abschreckende Strafen und
Sanktionen unter 15 Jahren zu und
endet heute mit der Vollendung des
22. Altersjahres. Ein Täter wird
heute entlassen, auch wenn er als
nicht therapiert oder gemeingefähr-
lich gilt. 

NATALIE RICKLI

NATIONALRÄTIN SVP

WINTERTHUR
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VON CHRISTOPH

MÖRGELI

Der Luzerner SVP-
Grossgemeinderat
René Kuhn ist als
früherer Autopar-

teiler ein grosser Experte in Sa-
chen scharfes Profil und schnitti-
ges Chassis. Lange vor ihm äus-
serte sich allerdings schon der
damalige Autoparteiler Michael
Dreher über den Auftritt von lin-
ken Frauen. Er vertrat im Natio-
nalratssaal die viel diskutierte
Meinung, das Outfit der Kollegin
Christine Goll entspreche nicht
dem eines schicken Strassen-
kreuzers, sondern dem einer un-
schicklichen Strassendrossel.

Heute wäre René Kuhn schon
froh, wenn die von ihm geschol-
tenen «Emanzen» und «Vogel-
scheuchen» wie seinerzeit Frau
Goll in der Lederabteilung ein-
kaufen würden. Stattdessen
zieht der Ostreisende mitsamt
seiner russischen Gattin über die
ungepflegten Schweizerinnen
vom Leder. (Die blonde Oxana
scheint mir übrigens etwas aus-
gebleicht, wie wär’s mit etwas
Solarium oder Tönungscreme?)
Jedenfalls sehen die Kuhns an
den hiesigen Frauen statt Lack
und Lippenstift nur Lumpen und
Latschen. Statt Schminke und
Schmuck nur Schmutz und
Schmuddel.

«Ich bin ein Frauenliebhaber»,
entgegnet René Kuhn allfälligen
Missverständnissen. Als Liebha-
ber meiner beiden bäuerlichen
Grossmütter wäre Kuhn mit sei-
nem Befehl zum Haarefärben in-
dessen glatt durchgefallen. Tru-
gen die Angehörigen der Gene-
ration Réduit doch ihre gezopf-
ten Flechten grau bis schloh-
weiss. Die Grosis hatten genau
wie ihr Enkel Tränen in den Au-
gen, sobald im Radio Beromün-
ster Vico Torrianis Lied von den
Silberfäden ertönte. Und wenn
sich der kahlhäuptige René Kuhn
über weibliche Frisuren ereifert,
erinnert mich dies an Thomas
Manns Missionar Jonathan. Tony
Buddenbrook entgegnete auf
die Rüge des glatzköpfigen Pre-
digers über ihre gedrehten
Locken schlagfertig: «Kümmern
Sie sich gefälligst um ihre eige-
nen Locken!»

Nun will sich René Kuhn sei-
nen Zigarren und dem Bücher-
schreiben widmen. Genau wie
Churchill, der nicht wirklich
schön, aber dennoch ein ganz
brauchbarer Politiker war. Denn
die Politik ist das Showbusiness
der Hässlichen (Damen selbst-
verständlich ausgenommen).
Darum sollten wir Politiker uns
nicht öffentlich über das Ausse-
hen von Frauen äussern. Son-
dern uns allenfalls trösten mit
der Hoffnung, dass die Attrakti-
vität des Mannes in seiner Intel-
ligenz liegt. Fragt sich nur, ob
Grossgemeinderat René Kuhn
unter diesem Gesichtspunkt
wirklich attraktiv ist.

Grosses 
vom Grossgemeinderat

ZB. Der Fraktionsvorstand der SVP
Schweiz hat am Mittwoch in Bern eine
umfassende Auslegeordnung über die
Bundesratswahlen vom 16. September
2009 vorgenommen. Er verurteilt die
intransparente «Päcklipolitik» der Ab-
wählerpartei CVP mit den Linken. Die-
se Koalition hat bereits Christoph Blo-
cher abgewählt und hätte Ueli Maurer
fast verhindert. Mit von der Partie wa-
ren damals auch die Freisinnigen und
Liberalen aus der Suisse Romande. Die
Gefahr ist daher gross, dass jetzt die
CVP von der linken Seite ein Gegenge-
schenk für die Unterstützung zur Ab-
wahl von Christoph Blocher erhält.

Die SVP steht zur Konkordanz und
ist mit 28,9 Prozent die mit Abstand
wählerstärkste Partei in der Schweiz.
Die SVP hat damit Anspruch auf zwei
Sitze im Bundesrat. Auch wenn weit
weniger stark, so ist die FDP mit 17,7
Prozent ebenfalls deutlich stärker als
die CVP, welche bei den letzten Wah-
len 14,5 Prozent erreichte. Nach den
Regeln der Konkordanz hätten damit
die drei wählerstärksten Parteien SVP,
SP und FDP Anspruch auf zwei Sitze,
die CVP auf einen Bundesratssitz. Es
existiert nun eine Vakanz, und zwei
Parteien können nach den Regeln der

Konkordanz berechtigten Anspruch
auf den Sitz erheben, die SVP und die
FDP, wobei der Anspruch der SVP viel
grösser ist.

Unterschiedliche Strömungen
Innerhalb des Fraktionsvorstandes
herrschen daher zwei Strömungen vor.
Unter der Bedingung, dass die FDP ei-
nen Kandidaten nominiert, der von der
SVP-Fraktion getragen werden kann,
möchte ein Teil des Fraktionsvorstan-
des in diesem Fall eine FDP-Kandida-
tur unterstützen. 

Der andere Teil der Fraktion möch-
te mit einer eigenen Kandidatur antre-
ten. Aus heutiger Sicht steht dabei der
angesehene Freiburger Unternehmer
Jean-François Rime im Vordergrund.
Jean-François Rime würde als Inhaber
zweier Firmen die dringend notwendi-
gen technische, wirtschaftliche und
unternehmerische Fachkompetenz im
Bundesrat verstärken.

Der Fraktionsvorstand wird der
Fraktion beantragen, nicht vor dem 8.
September 2009 darüber zu entschei-
den, ob sie bei der Bundesratswahl
vom 16. September 2009 selber antritt
oder wen sie gegebenenfalls unter-
stützt.

BUNDESRATSWAHLEN

SVP erwägt eigene Unternehmer-
kandidatur für Bundesrat
Der Vorstand der SVP-Fraktion hat diese Woche an seiner ausseror-
dentlichen Sitzung eine umfassende Auslegeordnung über die Bundes-
ratswahlen vorgenommen. Im Vorstand ist der Druck für eine eigene
SVP-Kandidatur gestiegen.

3. Obligatorische Unterbringung
(Massnahme) für Wiederholungs-
t äter ab vollendetem 13. Altersjahr.
Beispiel Fall Winterthur. Mit einer
solchen Regelung sind lasche Justi-
zurteile nicht mehr möglich.

4. Schriftliche Verweise sind abzu-
schaffen; sie taugen nicht als Strafe.
Wenn Verweise trotzdem beibehal-
ten werden, ist auf Folgendes hin-
zuwirken:
• Verweise bei kleineren Delikten

maximal beim ersten Mal
• Verweise für Verbrechen sind

ausgeschlossen
• Keine Verweise ohne Probezeit

5. Verlängerung Probezeit: Neu zwei
bis fünf Jahre wie im Erwachsenen-
strafrecht. Heute mind. 6 Monate,
max. zwei Jahre. 

6. Persönliche Leistung: Um eine Ab-
schreckung zu erzielen, muss die
persönliche Leistung heute ab 10
Jahren bis zu drei Monaten möglich
sein. Heute sind max. 10 Tage bis
14 möglich, bis drei Monate zwi-
schen 15 bis 18 Jahren.  

7. Anpassung Anrechnung Strafe an
Massnahmen: Statistiken zeigen,
dass jeder zweite Jugendkriminelle
vorzeitig auf freien Fuss kommt.
Sobald die Dauer der Strafe abge-

laufen ist, benimmt er sich in der
Massnahme dermassen daneben,
dass er vorzeitig entlassen wird.
Beispiel Berechnungsmodell: Drei
Jahre Massnahme entsprechen ei-
nem Jahr Freiheitsentzug.  

8. Verwahrung für schwere jugendli-
che Gewalt- und Sexualtäter: Es
muss möglich sein, nicht therapier-
bare gemeingefährliche Jugendli-
che zu verwahren. Mit unserer For-
derung nach Erwachsenenstrafrecht
ab 16 Jahren decken wir einen Teil
solcher Täter ab. Aber auch eine
Verwahrung für jüngere gefährliche
Täter, die zum Zeitpunkt der spätes -
ten Entlassung (heute 22) als rück-
fallgefährdet gelten, muss geprüft
werden.

Zum letzten Punkt ist folgendes anzu-
merken: Wenn die Justizministerin nun
medienwirksam die Prüfung einer Ver-
wahrung von Jugendlichen platziert
hat, ist sie dann auch beim Wort zu
nehmen: Sie hat die damalige Verwah-
rungsinitiative abgelehnt wie auch alle
anderen bürgerlichen Parteien. Nur die
SVP wollte die Gesellschaft vor diesen
gemeingefährlichen schweren Gewalt-
straftätern schützen. 

Einige der Vorstösse zum Jugend-
strafecht hat die SVP schon einmal
eingereicht. Sie wurden leider vom
Bundesrat und vom Parlament abge-

 

 

Vorprogramm (ab 19.30 Uhr, Türöffnung 19.00 Uhr)
– Musikalischer Auftakt durch die Stadtjugendmusik Kloten 

(Leitung Daniel Wegmann)
– Begrüssung durch Stadtpräsident René Huber (SVP Kloten)

Traktanden
1. Begrüssung / Standortbestimmung Parteipräsident

2. Volksabstimmung vom 27. September 2009

2.1 Kantonale Volksinitiative «Für eine faire und ausgewogene 
Verteilung des Fluglärms um den Flughafen Zürich 
(Verteilungsinitiative)»

Information: Kantonsrat Lorenz Habicher (SVP, Zürich)

2.2 Bundesbeschluss über den Verzicht auf die Einführung 
der allgemeinen Volksinitiative

Information: Nationalrat Hans Rutschmann (SVP, Rafz) 

2.3 Beschlussfassung über die kantonalen Vorlagen «Kirchenordnung
der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich»
und die «Kirchenordnung der Römisch-katholischen Körperschaft
des Kantons Zürich»

Pro: alt Statthalter Fritz Oesch (SVP, Uster)
Contra: Nationalrat Ulrich Schlüer (SVP, Flaach)

2.4 Beschlussfassung über eine befristete Zusatzfinanzierung der Inva-
lidenversicherung durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze

Pro Nationalrat Urs Hany (CVP, Niederhasli)
Contra: Nationalrat Toni Bortoluzzi (SVP, Affoltern a. Albis)

3. Volkswahl des Bundesrates
Nationalrat Christoph Mörgeli (SVP, Stäfa)

4. Verschiedenes Parteipräsident

Mit freundlichen Grüssen
Schweizerische Volkspartei des Kantons Zürich

Der Parteipräsident:
Alfred Heer

Der Sekretär:
Dr. Yves Gadient

Einladung
zur Delegiertenversammlung

Dienstag, 25. August 2009, 20.00 Uhr

Kloten, Zentrum Schluefweg, Stadtsaal

lehnt. Es fehlte bisher am politischen
Willen, rasch und konsequent zu han-
deln. Doch all die schrecklichen Taten
der vergangenen Wochen zeigen, dass
wir jetzt handeln müssen. Wir müssen
den Jugendkriminellen nach ihrem er-
s ten Delikt die Konsequenzen aufzei-
gen. Ansonsten wirkt das Jugendstraf-
recht nicht abschreckend und fördert
die Rückfälligkeit.

Wir hoffen sehr, dass auch beim
Bundesrat und den anderen Parteien
ein Umdenken stattgefunden hat. An-
sonsten sehe ich den Weg für mehr Si-
cherheit nur über eine Volksinitiative.
Wir werden uns vom Bundesrat nicht
länger abspeisen lassen mit solch haar-
sträubenden Argumenten, um unsere
Forderungen abzulehnen: «…Der Mo-

tionär verweist zur Begründung seines
Vorstosses auf kürzlich begangene
schwere Straftaten, ohne näher auszu-
führen, welche Taten er genau meint
und weshalb sich daraus ein unmittel-
barerer gesetzgeberischer Handlungs-
bedarf ergeben soll. …» (Antwort auf
Motion 09.3314 Schlüer zur Senkung
der Altersgrenzen im Jugendstrafrecht
im März 2009)

Ich frage den Bundesrat: Sieht er nach
den brutalen Taten von München und
dem Zollikerberg und den aufgefloge-
nen Ausländer-Jugendbanden in Win-
terthur und St. Gallen noch immer kei-
nen Handlungsbedarf? «Wir sind dar-
an einen Bericht zu erstellen …», wer-
de ich als Antwort nicht mehr länger
akzeptieren.

Fortsetzung von Seite 1

Dringende Verschärfung des Jugendstrafrechts

UBS-VERGLEICH

Doppelte Strafbarkeit darf nicht 
aufgeweicht werden 
Der Bundesrat hat am Mittwoch den Staatsvertrag mit den USA in Sa-
chen UBS vorgestellt. Die SVP wird bei der vertieften Analyse des Ab-
kommens genau darauf achten, ob die doppelte Strafbarkeit strikte ein-
gehalten wird. Problematisch dürfte diesbezüglich insbesondere die In-
terpretation des Geltungsbereichs über den Steuerbetrug hinaus sein.

ZB. Für die SVP geht die Berücksich-
tigung des Grundsatzes der doppelten
Strafbarkeit weit über den Fall UBS
hinaus. Dieses Prinzip ist aus Sicht des
Rechtsstaates fundamental. Wird vom
Grundsatz der doppelten Strafbarkeit
abgewichen, kann dies für unser Land
nicht absehbare, negative Folgen ha-
ben. Das Recht ist letztlich die einzige
Waffe des Kleinstaates. Die SVP be-
harrt im Zusammenhang mit der Amts-
und Rechtshilfe zudem auf der strikten

Einhaltung der rechtsstaatlichen
Grundsätze. In diesem Sinn dürfen die
Rekursmöglichkeiten keinesfalls ein-
geschränkt werden. 

Im Hinblick auf neue Doppelbe-
steuerungsabkommen ist darauf zu
achten, dass die rechtsstaatlichen
Grundsätze und die doppelte Strafbar-
keit unmissverständlich und ohne In-
terpretationsspielraum erhalten blei-
ben. Das Bankgeheimnis darf nicht
aufgeweicht werden.

Mehr zum Thema und konkrete Vor-
stösse unter www.svp-zuerich.ch


